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Eine Information der SV-Hauptgeschäftsstelle für die Landesgruppen, Ortsgruppen und Richter im SV

Themen im April 2010:
1. Fachgremien tagten in Augsburg 
2. Anmeldung neuer Vorstandsmitglieder im Vereinsregister 
3. Die Sportversicherung des SV 
4. Informationen der Hauptgeschäftsstelle 
5. Aktualisierungsdienst 
6. SV-Bestellservice: SV-Praxisheft zur Fährtenarbeit


1. Fachgremien tagten in Augsburg

Vier Tage lang, vom Donnerstag, 15. bis Sonntag, 18. April tagten der SV-Vorstand und die Ausschüsse des SV am Stammsitz des Vereins in Augsburg. Dabei wurde ein enormes Pensum an Arbeit bewältigt. Es waren umfangreiche Tagesordnungen abzuarbeiten, die sich schwerpunktmäßig mit den Anträgen zur Bundesversammlung befassten. In allen Gremien wurden sachbetonte und zielgerichtete Diskussionen auf fachlich hohem Niveau mit guten Ergebnissen geführt.

Im Ausbildungsausschuss berichtete Vereinsausbildungswart Günther Diegel am Freitag über das arbeitsintensive und ereignisreiche vergangene Jahr. Besonders erwähnte er die immer schwerer werdenden Bedingungen für die Schutzhundearbeit, die von der Öffentlichkeit immer mehr beachtet wird. In einem PowerPoint-Vortrag stellte der Vereinsausbildungswart den Entwurf der neuen Prüfungsordnung vor, die voraussichtlich ab 2011 in Kraft treten wird. Hierzu wird in der Novemberausgabe der SV-Zeitung ein ausführlicher Bericht erscheinen.

Während eines ausführlichen Situationsberichtes wies Vereinszuchtwart Reinhardt Meyer am darauf folgenden Tag darauf hin, auch in diesem Jahr Hunde mit Übergröße und losen Sprunggelenken und der daraus resultierenden, fehlenden Festigkeit der Hinterhand bei der Platzierung deutlich zurück zu stellen. Am Nachmittag referierte Prof. Distl dann in einem interessanten Vortrag über die genomische Selektion beim Deutschen Schäferhund.

Im Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss vermeldete der Vereinswirtschaftswart, Horst-Peter Tacke, ein positives Ergebnis des Jahresabschlusses des SV im vergangenen Jahr. Angesichts der nach wie vor rückläufigen Mitgliederentwicklung und allgemein steigender Kosten muss allerdings weiterhin eine strikte Ausgabenpolitik verfolgt werden. Dem Rechnung tragend wies dann auch der Wirtschaftsplan für das Jahr 2010, der im Anschluss vom Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss genehmigt wurde, einen konsequenten Sparkurs aus.

Einer angenehmen Pflicht kam Präsident Wolfgang Henke im Verlauf der Tagungen nach, indem er verdiente Mitglieder aus den Ausschüssen ehrte: Klaus Gothe wurde für 30-jährige  Richtertätigkeit geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft im SV wurden Georg zum Felde, Helmut König, Karl Krug, Lutz Wischalla und der frühere Hauptgeschäftsführer und Generalsekretär der WUSV, Clemens Lux geehrt. Und für 20 Jahre Vorsitz im Landesgruppenvorstand wurden schließlich die LG-Vorsitzenden Andreas Rudolph und Thomas Teubert geehrt.
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Über die behandelten Anträge und die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse wird nun die Bundesversammlung des SV zu befinden haben, die am Wochenende des 29./30. Mai 2010 in Kassel tagen wird. Einen ausführlichen Bericht über das Ergebnis erhalten Sie dann wie gewohnt in der SV-Zeitung.



2. Wie rasch müssen neu gewählte Vorstandsmitglieder beim Vereinsregister angemeldet werden?

Im Rahmen der Ortsgruppenberatung der Hauptgeschäftsstelle wurde folgende Frage gestellt:

Auf der Jahreshauptversammlung wurde der Vorstand neu gewählt. Die Frage, die sich uns nun stellt, wie schnell muss die Anmeldung beim Vereinsregister erfolgen?

Dazu die OG-Beratung:

Das Vorstandsamt beginnt nicht mit dem Eintrag ins Amtsregister – es beginnt in der Sekunde, in der das gewählte Vorstandsmitglied in der Wahlversammlung mitteilt: „Ich nehme die Wahl an“.

Beispiel: Auf einer Mitgliederversammlung wird der Vorstand gewählt. Unabhängig von der Eintragung ins Vereinsregister sind neu gewählten Vorstandsmitglieder mit der Annahme der Wahl wirksam zu Vorstandsmitgliedern bestellt worden und können demnach auch ihre Aufgaben für die Ortsgruppe erfüllen. Dann aber sollte der neue Vereinsvorstand umgehend die Eintragung im Vereinsregister veranlassen. Also so schnell wie möglich.

Vielleicht stellen Sie sich nun die Frage, warum denn diese Eile, wenn das Vorstandsamt auch ohne eine entsprechende Eintragung wirksam angetreten worden ist. Der Grund liegt im besonderen Vertrauensschutz des Vereinsregisters. Derjenige, der über den Vorstand mit dem Verein in Geschäftsverbindungen tritt, muss sich darauf verlassen können, dass der Vorstand, der im Vereinsregister eingetragen ist, auch tatsächlich Vorstand des Vereins ist.

Die Rechtsgrundlage, dass jede Vorstandsänderung (Vorstand im Sinne des § 26 BGB) notariell bei dem Registergericht anzumelden ist, ergibt sich übrigens aus § 67 BGB und kann vom Gericht per Zwangsgeld durchgesetzt werden.

In diesem Zusammenhang sei an die satzungsmäßige Verpflichtung aus § 1 Abs. 5 der Satzung der Ortsgruppen erinnert, wonach die in das Vereinsregister eingetragenen Ortsgruppen verpflichtet sind, in Abständen von drei Jahren einen unbeglaubigten Auszug aus dem Vereinsregister dem Hauptverein vorzulegen, der Satzungsänderungsbeschlüssse, die seit der Vorlage des letzten Registerauszuges eingetragen wurden, beinhaltet. 

Aus Praktikabilitäts- und Kostengründen sollte dies mit der Anmeldung von Vorstandsänderungen verbunden werden.

Ulrich Luda, Vereinsjustiziar


3. Die Sportversicherung des SV 

Eingeführt wurde sie am 1. Januar 2003: die Sportversicherung des SV. Ohne zusätzliche Kosten für die Mitglieder und Ortsgruppen  sind seitdem alle Ortsgruppen, Landesgruppen und der SV haftpflichtversichert und alle SV-Mitglieder unfallversichert. Die Unfallversicherung schließt auch die Schutzdiensthelfer ein, sofern sie SV-Mitglied sind.

Schon seit langem ist die Sportversicherung ein fester Bestandteil des Leistungsangebots des SV. Viele Ortsgruppen konnten durch die Sportversicherung ihre früher bestehenden Versicherungsverträge kündigen und dadurch zum Teil erhebliche Kosteneinsparungen realisieren.

Trotzdem gehen noch immer Anfragen von Ortsgruppen in der Hauptgeschäftsstelle ein, die trotz wiederholter Veröffentlichungen in den Vereinspublikationen davon noch keine Kenntnis haben. Wir möchten Sie deshalb bei dieser Gelegenheit noch einmal auf die Versicherungsleistungen der Sportversicherung aufmerksam machen:
Unfallversicherung:

Bis 10.000 EUR bei Tod 
100.000 EUR bei Invalidität 
10 EUR Krankenhaustagegeld und 10 EUR Genesungsgeld 
2.000 EUR Bergungskosten 

Zusätzlich für Helfer im Schutzdienst:

Zahnbehandlung/-ersatz
a) für die Behandlung und den notwendigen Ersatz natürlicher Zähne bis zu 1.000,– EUR je Schadenfall;
b) für die Behandlung und den notwendigen Ersatz künstlicher Zähne bis zu 500,– EUR je Schadenfall.

Haftpflichtversicherung:

Die komplette Vereinshaftpflicht. Die Deckungssumme beträgt je Versicherungsfall 3 Mio EUR pauschal für Personen- und Sachschäden. Inbegriffen ist auch die Veranstalterhaftpflicht für die Durchführung satzungsgemäßer Veranstaltungen.

Weitere ausführliche Informationen zur Sportversicherung sowie die detaillierten Versicherungsbedingungen finden Sie auf der Homepage des SV unter der Rubrik “Service/Download / Sportversicherung” oder mit Klick auf den folgenden Link:

http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=255

Prüfen Sie also in Ihrer Ortsgruppen, ob Sie noch eine frühere eigene Vereinshaftpflichtversicherung oder Unfallversicherung für Schutzdiensthelfer unterhalten. Diese Verträge können in der Regel gekündigt werden, die Ersparnis kommt in voller Höhe Ihrer Ortsgruppe zugute. 

Fragen zur Sportversicherung beantwortet Ihnen auch die OG-Beratung in der Hauptgeschäftsstelle unter der Rufnummer 0821 74002-40, Fax 0821 74002-9940 oder per E-Mail an: og-beratung@schaeferhunde.de


4. Informationen der Hauptgeschäftsstelle 

Regelungen für Herdengebrauchshunde

Ein ausführliches Informationsblatt über Regelungen und Sonderregelungen für Herdengebrauchshunde finden Sie ab sofort auf der Homepage des SV unter der Rubrik “Service/Download / Informationen / HGH”.

Hier der Link: http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=1283&L=%22

Terminschutz
 
Wir möchten Sie noch einmal auf die Eingangsfrist von 10 Arbeitstagen für Terminschutzanträge hinweisen. Terminschutzanträge, Terminerweiterungen und Terminverlegungen für Prüfungen können nur dann genehmigt werden, wenn der Antrag, die Erweiterung oder Verlegung so rechtzeitig mitgeteilt werden, dass sie im SID veröffentlicht werden können.

Prüfungsteilnahme für Neumitglieder

Bitte beachten Sie, dass Neumitglieder die an einer Prüfung teilnehmen möchten, sich rechtzeitig in der Hauptgeschäftsstelle als Mitglied anmelden. Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel eine Woche. Gerne können Sie vorab die Mitgliedsnummer telefonisch erfragen.

Prüfungsbescheinigung

Die Prüfungsbescheinigung ist immer der Bewertungsliste beizufügen, damit die Hauptgeschäftsstelle die Prüfung in der Ahnentafel nachtragen kann, bevor diese das Haus verlässt. Daher bitte auch stets vermerken, warum sich die Ahnentafel in der HG befindet (wg. HD, DNA, Körung etc.)


5. Aktualisierungsdienst

Nachstehend finden Sie Links zu verschiedenen aktuellen Verzeichnissen und Informationen:

Aktuelles Anschriftenverzeichnis der Amtsträger des SV
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Aktuelles Verzeichnis der ID-Beauftragten und ihrer Bezirke
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Aktuelles Verzeichnis der Welpenvermittlungsstellen
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Aktuelles Verzeichnis der Ammenvermittlungsstellen
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Körplan 2010
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=813

Terminschutzsperren 2010
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=1251&L=%5C



6. SV-Bestellservice: SV-Praxisheft “Trainingshilfe für eine erfolgreiche Fährtenarbeit”

In der Nr. 1 der Praxishefte erklärt uns der über Jahre hinweg sehr erfolgreiche Fährtenspezialist Karsten Herglotz, seine Methode einer erfolgreichen Arbeit. Sie finden hier interessante Erklärungen, Tipps und Anregungen für das praktische Training mit dem Hund. 

Die Praxishefte verstehen sich als Reihe „Aus der Praxis für die Praxis“, sie sind überwiegend ehrenamtlich erarbeitet worden und können deshalb zu einem günstigen Preis angeboten werden.

Preis: nur 5,– EUR


Bestellen Sie noch heute: 

http://www.sv-shop.com/shop/product_info.php?products_id=236
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Ihre SV-Hauptgeschäftsstelle

Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. • Steinerne Furt 71 • 86167 Augsburg
- vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch die Hauptgeschäftsführung
Hauptgeschäftsführer Hartmut Setecki
VR Augsburg 15

Telefon 0821 74002-0 • Telefax 0821 74002-903
mailto:info@schaeferhunde.de
http://www.schaeferhunde.de

Qualitätsmanagementsystem zertifiziert 
nach DIN EN ISO 9001:2000 (Reg.-Nr. 200112)

Hinweis: Falls ein Link nicht funktioniert, kopieren Sie ihn einfach in die Zwischenablage und setzen Sie ihn direkt in die Adressleiste Ihres Browsers ein.
